
Antragssteller*in: Jusos Pankow 

 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin möge beschließen: 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

 

Solidarität und Sicherheit statt Sanktionen 

Das Prinzip der Sozialstaatlichkeit ist in Art. 20 Abs. 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik 

Deutschland festgeschrieben. Daraus leitet sich die Verpflichtung der Gesellschaft ab, allen 

ihren Mitgliedern mindestens ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Unser Anspruch 

geht darüber hinaus: Wir wollen eine solidarische Gesellschaft, in der jeder Mensch nicht nur 

existenzsichernd gegen allgemeine Lebensrisiken abgesichert ist, sondern entsprechend seiner 

persönlichen Bedürfnisse in seiner Entwicklung gefördert wird. 

Spätestens seit dem von den Regierungen Schröder gemeinsam mit den Konservativen 

vorangetriebenen Sozialstaatsabbau in Verbindung mit Arbeitsmarktreformen zulasten von 

Arbeitnehmer*innen und auf die Solidarität unserer Gesellschaft dringend angewiesenen 

Menschen im Rahmen der sogenannten Agenda 2010 ist unsere Gesellschaft davon weit 

entfernt. Im Gegenteil: Mit den Sozial- und Arbeitsmarktreformen der Agenda 2010 – allen 

voran „Hartz IV“ – wurde ein gesellschaftliches Klima der Verunsicherung und Angst 

geschaffen, das sich 2017 mit der Wahl der selbsternannten Alternative für Deutschland in 

den Deutschen Bundestag manifestiert hat. Ideologisch gerechtfertigt durch naive neoliberale 

Marktgläubigkeit und die vermeintliche Notwendigkeit, die internationale 

Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft stärken zu müssen, wurde der Sozialstaat 

geschliffen und unsere Gesellschaft systematisch entsolidarisiert. Wenn die SPD als 

sozialdemokratische Partei gegenüber den Wähler*innen Glaubwürdigkeit wiedererlangen 

und ihre politische Existenzberechtigung nicht vollständig einbüßen möchte, muss sie diese 

Fehler der Vergangenheit klar als solche benennen und aufarbeiten. 

Wir wollen einen Sozialstaat, der so ausgestaltet ist, dass Menschenwürde und Respekt im 

Mittelpunkt stehen, der die nötige soziale Sicherheit bietet und aktive Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben für alle ermöglicht. Deshalb fordern wir als erste Schritte folgende 

Änderungen in der Sozialgesetzgebung: 

1. Der Grundsatz des Förderns muss in den Vordergrund gerückt werden, Sanktionen 

sind vollständig abzuschaffen und durch positive Anreize für Leistungsberechtigte zu 

ersetzen, zum Beispiel Zugang zu zusätzlichen Qualifizierungsmaßnahmen. 

2. Die Bundesagentur für Arbeit ist zu einer Bundesagentur für Arbeit und 

Qualifizierung weiterzuentwickeln. Sämtliche Jobcenter werden in diese 

Bundesagentur eingegliedert. Die Kosten trägt der Bund. Das Recht auf Weiterbildung 

wollen wir im Rahmen unseres Konzepts des Umbaus der Arbeitslosenversicherung 

zu einer Arbeitsversicherung realisieren. 

3. Maßnahmen zur Qualifizierung für Arbeitssuchende sind tatsächlich an deren 

persönlichen Bedürfnissen und Zielen auszurichten. Sie sind direkt von der 



Bundesagentur für Arbeit und Qualifizierung durchzuführen und nicht von freien 

Trägern, die nach Profitmaximierung streben. 

4. Die Regelungen für die Zumutbarkeit von Arbeit sind zu ändern: Wir wollen gute und 

sichere Arbeit, die der beruflichen Qualifikation von Arbeitssuchenden entspricht, 

nicht Arbeit um jeden Preis.  

5. Die maximale Bezugsdauer von Arbeitslosengeld I ist auf 24 Monate auszuweiten. 

6. Die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende müssen der Höhe nach dem 

tatsächlichen sozio-kulturellen Existenzminimum entsprechen und dürfen dieses unter 

keinen Umständen unterschreiten.  

7. Die Erhöhung der Vermögensfreibeträge in der Grundsicherung für Arbeitssuchende 

auf ein Niveau, dass es ermöglicht in der Regel in der eigenen Immobilie bzw. 

Mietwohnung wohnen zu bleiben und vorhandene private (Alters-) Vorsorge zu 

erhalten. Als Bedarfsgemeinschaft sollen in Zukunft nicht mehr automatisch alle Paare 

zählen, die (auch wenn erst seit Kurzem) zusammenwohnen, sondern nur noch 

verheiratete Paare (siehe §7 Abs. 3 BG) 

8. Das Zuflussprinzip ist abzuschaffen und Steuerrückerstattungen oder 

Nebenkostenguthaben dürfen nicht auf die Leistungen der Grundsicherung 

angerechnet werden. 

9. Die Macht der Arbeitsvermittler*innen in den Jobcentern ist zu weitreichend. Sie 

entscheiden über sämtliche Maßnahmen, die im Rahmen des Jobcenters zur 

Arbeitsaufnahme stattfinden sollen. Ebenso obliegen ihnen viele 

Ermessensentscheidungen, die vorerst keiner weiteren Kontrolle unterliegen. Die 

Widerspruchsrechte von Leistungsempfängern sind zu stärken. Dafür muss die 

Widerspruchsfrist von einem auf drei Monate verlängert werden. Entscheidungen 

der*s Arbeitsvermittler*in sollen nachvollziehbar sein. Positive Anreize sind im Sinne 

eines Dienstleistungsverständnisses zu setzen. Wir setzen auf längerfristige Begleitung 

durch eine*n einzige*n Arbeitsvermittler*in. Gleichzeitig hat die*der 

Leistungsberechtigte ein weiterführendes Recht einräumen die*den 

Arbeitsvermittler*in zu wechseln. 

10. Ein Umzug darf nicht zu Sanktionen führen. Umzugskosten sollen übernommen 

werden, unabhängig davon, ob der Umzug aufgrund eines Jobangebots erfolgt oder 

nicht. 

11. Es braucht eine unabhängige Stelle für Beschwerden und Informationen. Jede*r muss 

sich über die eigenen Rechte informieren können. Des Weiteren brauchen wir bessere 

Informationen über bestehende Beratungsangebote, z.B. von zivilgesellschaftlichen 

Trägern.  

 


